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VORLAGE 
16/ 154 

Für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
05. September 2012; 
TOP 8 Schriftlicher Bericht der Landesregierung zu "Geplante 
Novellierung des Rettungsgesetzes NRW" 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin , 

im Rahmen der Beratung zu dem o.g. Tagesordnungspunkt wurde 

durch Frau Staatssekretärin Bredehorst zugesagt, dass den 

Mitgliedern des Ausschusses die Regelungen der Rettungsgesetze 

der Bundesländer auf elektronischem Wege zur Verfügung gestellt 

werden . 

Auf dieser Grundlage wurde mit Hilfe des Programms EXCEL eine 

entsprechende Zusammenstellung mit den notwendigen Verlinkungen, 

VelWeisen und Erläuterungen erstellt, die dem Ausschusssekretariat 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales in den nächsten Tagen übersandt 

wird . Einen Ausdruck der entsprechenden Datei füge ich diesem 

Schreiben als Anlage bei. 
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Für die Weiterleitung dieses Schreibens an die Mitglieder des 

Ausschusses für Arbeit , Gesundheit und Soziales wäre ich Ihnen 

dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 



Ministerium für Gesundheit 
Emanzipation, Pflege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Referat Rettungswesen 

Stand 0912012 

Bundesland 
Baden-Württember 
Ba ern 
Berlin 
Brandenbur 
Bremen 
Hambur 
Hessen 
Mecklenbur ommern 
Niedersachsen 
~~~~~---

\."':l2 l c ~S :... .:;:::'.. 

Rhein land-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswi -Holstein 
Thüringen 

Rettungsdienstgesetze und Verordnungen 

esetz Verordnungen und Richtlinien 

Gesetz vom geande 

RDGBW 19.1 1.2009 08.02.20 10 
Ba RDG 22.07.2008 X X 
RDG Berlin 08.07.1993 04.03.2005 X X X 
Bb RettG 14.07.2008 X X 
BremHilfeG 18.06.2002 17.12.2002 
HmbRDG 09.06.1992 19.04.2011 
HRDG 16.12.20 10 X 
RDG M-V 01.07.1993 X X 
NRettDG 02.10.2007 22.02.201 2 X X 
RettG NRW 24.11 .1992 08.12.2009 
RettDG RLP 22.04.1991 13.03.2012 
SRettG 09.02.1994 25.10.2011 X 
SachsBRKG 24.06.2004 01 .03.2012 X X 
RettDG LSA 21.03.2006 01 .12.2010 X 
RDG SH 29. 11. 1991 13.07.2011 X 
ThürRettG 16.07.2008 X 

+ die jeweils zum Stand 09/2012 gültigen Vorschriften sind als "Hyperlink" hinterlegt und werden durch ankJicken in einem neuen Fenster geöffnet 

+ die maßgebliche Vorschrift wird durch Navigation angezeigt 

+ sorern weitere Informationen vorliegen. sind diese als Kommentar der jeweiligen Zelle hinterlegt 



.. die Felder sind mit den entsprechenden Gesetzen veflinkt - sofern mOglich dlrel<t mit dar maßgeblichen Vorschrift 

.. die maßgeblicl'1e Vorschrift Wlrd bei Navlg.ation angezeigt 

.. durch Arlkticken Wird die Vorschrift in einem neuen Fenstor geöffnot. dies kann einen k.lelnen Augoobhck dauarnl 
-;> sollte dies nicht geschehen bilte die rechte Maustaste den Menupunkt "Hyporlink öffnen" verwenden 

.. sofern zusatzliche Informationen eriorderlich waren sind diese als "Kommentar" hinterlegt Diosor wird bei Navigalion auf die jeweilige Zelle angozeigt 

.. sofern durch eine Aktualislen.mgsfunktion unterstutzt werden Änderungen automatisch vorgenommen 


